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Erbprinz Hans Adam als Stellvertreter von Fürst Franz Josef II. eingesetzt 
A m  Sonntag mittag fand aufSchloss Vaduz im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Unterzeichnung der Fürstlichen Verordnung statt 

Der historische Augenblick für unser 
Land ist bereits vorbei: Am Sonntag mit
tag ist Erbprinz Hans Adam offiziell als 
Stellvertreter des Fürsten in sein Amt 
eingesetzt worden. Im Rahmen einer fei
erlichen Zeremonie, die nach einem Pon-
tifikalamt in der Pfarrkirche Vaduz auf 
Schloss Vaduz stattfand, wurde eine Ver
ordnung von Fürst Franz Josef II. unter
zeichnet, der damit «mit Wirkung ab heu
tigem Tage meinen zukünftigen Nachfol
ger Erbprinz Hans Adam zur Vorberei
tung für die Regierungsnachfolge als mei
nen Stellvertreter mit der Ausübung aller 
mir zustehenden Hoheitsrechte» betrau
te. Die Fürstliche Verordnung wurde 
gleichzeitig auch von Regierungschef 
Hans Brunhart gegengezeichnet, womit 
sie - nach der Veröffentlichung - Rechts
kraft erlangen wird. 

Die Feierlichkeiten aus Anlass der Er
nennung des Erbprinzen zum Stellvertre
ter des Landesfürsten, die auf ein welt
weites Echo in den Medien stiessen, hat
ten am Sonntag morgen mit einem Ponti-
fikalamt in der Pfarrkirche Vaduz begon
nen. Die fürstliche Familie, die Mitglie
der der Regierung und des Landtags so
wie zahlreiche geladene Gäste wohnten 
dem Pontifikalamt bei, das von Bischof 
Dr. Johannes Vonderach und Dekan 
Franz Näscher zelebriert wurde. De r  fei
erliche Gottesdienst wurde musikalisch 
begleitet durch den Kirchenchor zu 
St. Florin unter der Leitung von Kurt 
Büchel, der auch Werke von Josef Ga
briel Rheinberger zur Aufführung brach
te. Allein und im Quartett sangen Elisa
beth Ospelt-Schreiber (Sopran), Resi 
Frommelt-Büchel (Alt), Christof Bieder
mann (Tenor) und Kurt Kind (Bass) So
lostücke. Die Aufführungen wurden auf 
der Orgel begleitet von Maciej Zbo-
rowski. 

Glücklichste Regierungszeit in der 
Geschichte 

Nach dem feierlichen Auszug aus der 
Pfarrkirche St. Florin begab sich die 
fürstliche Familie auf das Schloss, wo im 
Speisezimmer die Unterzeichnung der 
Verordnung durch Fürst Franz Josef II. 
und die Gegenzeichnung von Regierungs
chef Hans Brunhart stattfand. Unter dem 
gleissenden Licht der Film- und Fernseh
kameras sowie dem ununterbrochenen 
Klicken der Fotoapparate setzten der 
Landesfürst und der Regierungschef ihre 
Unterschriften unter die Dokumente. 

Vor der Unterzeichnung der Verord
nung hatte Landtagspräsident Dr. Karl
heinz Ritter in einer gehaltvollen Anspra
che die 46jährige Regentschaft des Lan
desfürsten gewürdigt und dabei betont, 
die lange Regierungszeit Fürst Franz Jo
sefs II. sei «von tiefem Vertrauen zu Volk 
und Behörden» gekennzeichnet gewesen 
und werde zweifellos «als die glücklichste 

Fürstliche 
Verordnung 
vom 26. August 1984 
betreffend die Einrichtung 
einer Stellvertretung 

Im Sinne von Artikel 13 bis der 
Verfassung vom 5. Oktober 1921, 
in der  Fassung des Verfassungsge
setzes vom 28. Juni 1984, betraue 
Ich mit Wirkung ab heutigem Tage 
Meinen zukünftigen Nachfolger Sei
ne Durchlaucht Erbprinz Hans-
Adam zur Vorbereitung für die Re
gierungsnachfolge als Meinen Stell
vertreter mit der Ausübung aller 
Mir zustehenden Hoheitsrechte. 

Über  wichtige Landesangelegen
heiten wird Mir Mein Stellvertreter 
Bericht erstatten. 

Mein Stellvertreter wird wie folgt 
unterzeichnen: 

«In Stellvertretung 
des Landesfürsten: 
Hans-Adam, Erbprinz» 

Mit der Unterzeichnung der Fürstlichen Verordnung wurde Erbprinz Hans Adam am Sonntag mittag zum Stellvertreter des 
Landesfürsten bestellt. A u f  unserem Bild wird die Verordnung von S. D. Fürst Franz Josef II. unterzeichnet und von Regierungs
chef Hans Brunhart gegengezeichnet. Im Hintergrund (von links) Erbprinzessin Marie, I.D. Fürstin Gina, Prinz Philipp, Aldina 
Nutt (Chefin des Protokolls) und Prinz Nikolaus. 

in die bisherige Geschichte» unseres Lan
des eingehen. 

Den Erbprinzen, der mit der Unter
zeichnung der Fürstlichen Verordnung 
offiziell das Amt des Stellvertreters zur 
Vorbereitung auf die Nachfolge als Lan
desfürst übernahm, versicherte der  Land
tagspräsident des «uneingeschränkten 
Vertrauens» und gab gleichzeitig auch 
der Überzeugung Ausdruck, dass die in 
der  Tradition verwurzelte Herkunft des 
Erbprinzen, seine Aufgeschlossenheit ge
genüber den öffentlichen Angelegenhei
ten sowie seine Kooperationsbereitschaft 

die Gewähr biete für eine- erspriessliche 
Zusammenarbeit im Interesse und zum 
Wohle unseres Staates. 

In Stellvertretung des Landesfürsten 
Nach den Bestimmungen der unter

zeichneten Verordnung wird der Erb
prinz als Stellvertreter dem Landesfür
sten, der weiterhin Staatsoberhaupt des 
Fürstentums Liechtenstein bleibt, «über 
wichtige Landesangelegenheiten» Bericht 
erstatten. Auch wurde in der Verordnung 
die Formel der Unterzeichnung festge
legt. Erbprinz Hans Adam wird die Ge

setze, Verordnungen, Dokumente und 
Schriftstücke künftig folgendermassen 
unterzeichnen: «In Stellvertretung des 
Landesfürsten: Hans Adam, Erbprinz». 

A n  die kurze Zeremonie der Unter
zeichnung folgte auf Schloss Vaduz ein 
offizieller Empfang für die geladenen Gä
ste, unter ihnen die Mitglieder des Land
tags, der Regierung, die diplomatischen 
Vertreter, Regierungsbeamte und Bi
schof Vonderach. Im Schlosshof spielte 
unterdessen, trotz misslicher Witterungs
bedingungen, die Harmoniemusik 
Vaduz. 

Monarchische Kontinuität als staatspolitisches Ziel 
Ansprache von Landtagspräsident Dr. Karlheinz Ritter anlässlich der Unterzeichnung der Verordnung 

Die Ernennung S. D. des Erbprinzen 
als Stellvertreter S. D .  des Landesfürsten 
zur Vorbereitung auf die Regierungs
nachfolge ist für unser Land ein Staatsakt 
von geschichtlichem Rang. Einschnitt 
und Stetigkeit zugleich sind die Merkma
le dieser Stellvertretung. Als Zäsur wirkt 
sie sich aus in bezug auf die bisherige 
Identität des Inhabers und Ausübenden 

der Hoheitsrechte und als Element der 
Stetigkeit ist sie zu werten, weil sie jene 
räumliche und geistige Verbundenheit 
der  beiden Mitsouveräne fortzuführen 
verspricht, die unser Landesfürst mit sei
ner Wohnsitznahme auf Schloss Vaduz 
und durch die beispielhafte' Ausübung 
seiner Hoheitsrechte erst ermöglicht hat. 
Schliesslich beendet die Stellvertretung 

Zur Amtsübernahme des 
Erbprinzen 

Gratulation des 
Bundesrates 

Bern (AP) Bundesrat Pierre Au-
bert hat am Sonntag den liechten
steinischen Erbprinzen Hans Adam 
im Namen der Schweizer Landesre
gierung zur Übernahme der Amts
geschäfte in Liechtenstein beglück
wünscht. Nach Angaben des Eidge
nössischen Departements für aus
wärtige Angelegenheiten (EDA) 
hat das an den Erbprinzen adres
sierte Telegramm folgenden Wort
laut: «Aus Anlass der Übernahme 
der Regierungsgeschäfte des Für
stentums Liechtenstein spreche ich 
Eurer Durchlaucht im Namen des 
Schweizerischen Bundesrates meine 
Glückwünsche aus. Möge das 
schweizerisch-liechtensteinische 
Verhältnis auch in Zukunft vom 
Geist des gegenseitigen Verständ
nisses und der Rücksichtnahme ge
prägt sein wie in der Vergangenheit. 
Dem Fürstenhaus und dem liech
tensteinischen Volk wünsche ich 
Gedeihen und eine glückliche Zu
kunft». 

mit der ihr zugrundeliegenden Verfas
sungsänderung auch endgültig eine frühe
re,  Epoche der Distanz zwischen Fürst 
und Volk, wie sie in der nunmehr aufge
hobenen Verpflichtung zur Entsendung 
eines Vertreters des dauernd landesabwe
senden Fürsten, wenn auch als ungelebtes 
Recht, noch in Erscheinung getreten war. 

In der Stellvertretung zur Vorbereitung 

auf die Regierungsnachfolge manifestiert 
sich als staatspolitisches Ziel die monar
chische Kontinuität. Die Thronfolge soll 
nicht nur nach den Vorschriften der Ver
fassung und der Hausgesetze in der Per
son des Nachfolgers gesichert, sondern 
auch durch die Ausstattung des Nachfol
gers mit einer vorbereitenden Praxis er
leichtert werden. Die dieser Stellvertre
tung zugrundeliegende Verfassungsbe
stimmung will die festgefügte monarchi
sche Nachfolgeordnung mit der einer 
neuzeitlichen Vorstellung entsprechen
den Übergangsordnung verbinden. Die 
knappe Formulierung der Verfassungs
vorschrift soll nicht zu extensiven Inter
pretationen einladen, sondern will die 
Voraussetzungen für die Stellvertretung 
im Sinne des Rechtsstaates regeln. Bei 
ihrer Anwendung sind nicht die persönli
chen Bedürfnisse, sondern die staatlichen 
Interessen massgebend. Durch ihre syste
matische Einordnung in die Verfassung 
unterscheidet sich die Stellvertretung 
auch mit der wünschbarer Deutlichkeit 
von der in Art. 3 angesprochenen Re
gentschaft und deren andersgearteten 
Charakter. 

Gegenseitiges Vertrauen als Basis 
Die stellvertretende Ausübung von 

Hoheitsrechten ist mit der  Übernahmt 
staatlicher Verantwortung verbunden 

. (Fortsetzung auf Seite 21 

Nach der Unterzeichnung hält Erbprinz Hans Adam als Stellvertreter die unterzeich
nete Verordnung in der Hand, die ihm von S. D. Fürst Franz Josef II. überreicht 
worden war. 

Beim anschliessenden Empfang in den Räumlichkeiten des Schlosses sehen wir I. D.  
Fürstin Gina im Gespräch mit Dr. Georg Malin (rechts) und FBP-Fraktionssprecher 
Josef Biedermann (Mitte). 


